
NACHRICHTLICHE HINWEISE 
 
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 

(das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde des Landkreises Vechta unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Fin-
der, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind 
nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige un-
verändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmal-
schutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

 
2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage 

treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. BAUGB (2007) UND BAUNVO (1990) 
 
1. Innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf dürfen die Gebäude eine maximale Ge-

bäudehöhe (GH) von 16,00 m nicht überschreiten. Der untere Bezugspunkt für die Ge-
bäudehöhe ist die Fahrbahnoberkante im Bereich der Fahrbahnmitte der nächstgelege-
nen Erschließungsstraße (gem. § 18 Abs. 1 BauNVO). 

 
2. Innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf (Stellplatzanlage) ist je angefangene 6 Ein-

stellplätze ein standortheimischer Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Alternativ ist pro 6 Stellplätze auch das Anpflanzen von 6 m Hecke zulässig (gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Nr. 25a BauGB). Als standortheimische Bäume und Sträucher sind 
folgende Arten zulässig: 

 

 Bäume: Linde (Tilia Cordata), Eberesche (Sorbus aucuparia), Hainbuche (Carpinus be-
tulus), Stieleiche (Quercus robur), Spitzahorn (Acer platanoides), Feldahorn (Acer cam-
pestre) 

 Sträucher:  Hainbuche (Carpinus betulus), Liguster (Ligustrum vulgare), Weißdorn
(Crataegus monogyna), Rotdorn (Crataegus laevigata), Stechpalme (Ilex aquifolium), 
Hundsrose (Rosa canina) 

 

 Es sind folgende Qualitäten vorzusehen: 
Bäume: Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 100 bis 150 cm. 
Sträucher: leichte Sträucher, 1 x verpflanzt, Höhe 70-90 cm. 


